Schul- und Hausordnung 

der
Erich Kästner-Gesamtschule

1. Die Schul- und Hausordnung als Grundlage für ein friedliches und störungsfreies Zusammenleben in der Schule
1.1
Diese Schul- und Hausordnung soll ein friedliches und störungsfreies Zusammenleben in der Schulgemeinschaft gewährleisten, damit sich alle wohl fühlen, gut lernen und arbeiten können.


Die folgenden Regeln wurden gemeinsam von Lehrkräften, Schüler/-innen und Eltern beraten und verbindlich so festgelegt. Speziell für den Abzweig Brembergstraße geltende Regeln sind ausdrücklich so formuliert.

1.2
Die Lehrer/-innen sorgen gemeinsam dafür, dass die aufgestellten Regeln eingehalten werden.


Regelverstöße haben immer auch Folgen: Je nach Art des Fehlverhaltens werden entweder erzieherische Maßnahmen (z.B. Ermahnung, Ordnungsdienst, Nacharbeiten, Elternbenachrichtigung usw.) ergriffen oder sogar sogenannte Ordnungsmaßnahmen (z.B. vorübergehender Ausschluss vom Unterricht, Androhung der Entlassung von der Schule usw.).


Am besten ist es jedoch, wenn sich möglichst alle Schülerinnen und Schüler aus Einsicht an die Regeln halten und nicht aus Angst vor Strafe.

2. Der Umgang miteinander

2.1
Alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft sollen ihre Interessen und Rechte kennen und sie angemessen vertreten. Angemessen heißt: Jede(r) muss auch auf die Interessen und Rechte der anderen Rücksicht nehmen.

2.2
Unterschiedliche Interessen können zu Meinungsverschiedenheiten und Streit führen. Ohne jede Ausnahme gilt jedoch an der Erich Kästner-Gesamtschule Folgendes:

2.2.1
Streitigkeiten dürfen keinesfalls mit Gewalt ausgetragen werden.

2.2.2
Für die Anwendung von Gewalt gibt es absolut keine Rechtfertigung. Auch wer „nur“ zurückschlägt, wendet Gewalt an und wird dafür zur Rechenschaft gezogen.

2.2.3
Die Lehrkräfte der Schule (Klassenleitungen, Aufsichten usw.) sind immer ansprechbar, um Streitigkeiten zu schlichten, bevor es zu Gewalthandlungen kommt. Auf diese Hilfe muss in jedem Fall zurückgegriffen werden.

2.2.4
Anwendung von Gewalt: Dazu gehört nicht nur das Austeilen von Schlägen, Tritten usw.. - Es gibt auch die Gewalt mit Worten: beleidigende Schimpfwörter vor allem. Auch diese Art von Gewalt ist bei uns streng verboten.

2.2.5
Die Erich Kästner-Gesamtschule ist eine absolut waffenfreie Zone.


Rechtfertigungen einzelner Schüler/-innen, sie benötigten eine Waffe zu ihrer Sicherheit, sind gefährlich und damit hinfällig.

2.3.
Die Erich Kästner-Gesamtschule hat sich als „Schule ohne Rassismus“ dazu verpflichtet, besonders aktiv und engagiert gegen fremdenfeindliche und rechtsextremistische Umtriebe vorzugehen. Diese Verpflichtung erlegt den Mitgliedern der Schulgemeinde auf, auch auf alle Äußerlichkeiten zu verzichten, die mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und sonstigen gewaltverherrlichenden und diskriminierenden Tendenzen in Verbindung gebracht werden könnten.

3. Der Umgang mit Sachen


Die schulischen Einrichtungen sind für uns alle angeschafft worden. Wenn Schäden entstehen, ist es besonders in der heutigen Zeit sehr schwierig, diese repariert oder ersetzt zu bekommen. Deshalb:

3.1
Verantwortungsvoll und vorsichtig mit allen Einrichtungsgegenständen in der Schule umgehen!. (Wenn einiges an unserer Schule leider schon Schäden aufweist, darf deshalb trotzdem niemand auf die Idee kommen, solche Dinge weniger sorgfältig zu behandeln.)

3.2
Trotz aller Sorgfalt auftretende Schäden sofort dem Hausmeister oder im Sekretariat melden!



4. Ordnung im Haus und auf dem Schulgelände


Der gute Wille und die Arbeitskraft des Hausmeisters und des Reinigungspersonals dürfen nicht missbraucht werden. Auch  soll unsere Schule nicht wie eine Müllkippe aussehen, weil man sich an einem solchen Ort nicht wohl fühlen kann. Außerdem macht die Erich Kästner-Gesamtschule dann auf Außenstehende einen schlechten Eindruck. Das schadet dem Ruf der Schule, was negativ für uns alle ist.

4.1
Wir werfen selbstverständlich unsere Abfälle in die Müllbehälter, auch wenn wir dafür mal ein paar Schritte mehr laufen müssen.

4.2
Ebenso selbstverständlich sollte es sein, an trotzdem herumliegenden Abfallstücken nicht einfach vorbeizugehen, sondern sie aufzuheben und aktiv mit dazu beizutragen, dass die Schule außen und innen sauber ist.

4.3
Ein ganz wichtiger Bereich sind die Toiletten. Hier gilt die Regel:

Schülerinnen und Schüler der Erich Kästner-Gesamtschule nutzen die sanitären Anlagen verantwortungs- und rücksichtsvoll. - Dazu gehört auch, dass wir alle gemeinsam auf die wenigen rücksichtslosen Mitschüler/-innen achten und es uns nicht einfach gefallen lassen, wenn einzelne durch mutwillige Zerstörung und groben Missbrauch (was sie dann manchmal auch noch lustig finden) die sanitären Anlagen unbenutzbar machen.

Im Stammgebäude stehen zu folgenden Zeiten ausschließlich die Toiletten an der Pausenhalle zur Verfügung: 7.45 h bis 8.oo h, 9.40 – 10.oo h, 11.35 bis 11.50 h und 13.20 bis 14.10 h.- Außerhalb dieser Zeiten ist der Gang zu einer der Flurtoiletten nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. Schülerinnen und Schüler gehen einzeln dort hin, und zwar kurz vor oder kurz nach der 5 Min. Pause mit Erlaubnis der zuständigen Fachlehrkraft. In jedem Fall muss bei solchen Toilettengängen der Schlüssel im Sekretariat abgeholt werden

5. Allgemeines Verhalten

5.1.
Unfälle sind unverzüglich im Sekretariat zu melden

5.2
Damit sich die Mitglieder der Schulgemeinde an ihrer Arbeitsstätte bestmöglich konzentrieren und verständigen können, ist die Benutzung (das heißt auch das sichtbare Tragen) von Musikabspielgeräten einschließlich Kopfhörern auf dem Schulgelände grundsätzlich nicht erlaubt. Ausgenommen von diesem Verbot ist die Zeit der Mittagspause im Pinxtenweg. Allerdings darf auch in dieser Zeit in der Bibliothek und Mensa keine Musik gehört werden. 

5.3.
Schülerinnen und Schüler der Sek. I müssen ihre Mobiltelefone beim Betreten des Schulgeländes ausschalten und in der Tasche verstauen. 

5.4.
Alle mitgeführten Mobiltelefone von Schülerinnen und Schülern der Sek. II sowie der Lehrkräfte müssen während des laufenden Unterrichts ausgeschaltet sein.

5.6.
Verstoßen Schülerinnen und Schüler gegen diese Regelungen, wird das auffällige Gerät 

       eingezogen, abgeschaltet und beim Schulleiter hinterlegt (in der Zweigstelle bei AL’I);   

       frühestens nach Ablauf von drei vollen Tagen kann es dort von der/m betroffenen 

      Schüler/in wieder abgeholt werden.

Bei schwerwiegenden Verstößen (z.B.: vorsätzliche Benutzung der Geräte während des Unterrichts, Weigerung, der Lehrkraft das auffällig gewordene Gerät auszuhändigen oder Ähnliches) wird das Gerät nur dem Erziehungsberechtigten bei einem Gesprächstermin mit der Schulleitung wieder ausgehändigt.

6. Verhalten vor Unterrichtsbeginn und in den Vormittagspausen

6.1
Vor Unterrichtsbeginn, also auch bei Unterrichtsbeginn zur 2. oder einer noch späteren Stunde, halten sich alle Schüler/-innen auf den Schulhöfen bzw. in der Pausenhalle auf. Auf den bereits laufenden Unterricht muss Rücksicht genommen werden.

6.2
Die Schüler/-innen begeben sich nach dem ersten Schellen zu ihren Unterrichtsräumen. Die jeweiligen Eingänge werden den Klassen von der Schul- bzw. Klassenleitung zugewiesen. - Falls die zuständige Lehrkraft fünf Minuten nach Beginn der Unterrichtsstunde noch nicht erschienen ist, benachrichtigt der/die Klassensprecher/-in das Sekretariat.

6.3
Die 5-Minuten-Pausen dienen der Sek. I ausschließlich dem ggf. erforderlichen Wechsel des Unterrichtsraumes auf kürzestem Weg. (Vor allem das Aufsuchen der Pausenhalle sowie der Mensa in den 5-Minuten-Pausen ist dementsprechend keinesfalls erlaubt.)

Der geordnete Wechsel vom Klassenraum in einen Fachraum und umgekehrt in den 5-Minuten-Pausen liegt in der Verantwortung der jeweiligen Fachlehrkraft, die mit der Lerngruppe entsprechende Vereinbarungen trifft.

In den 5-Minuten-Pausen dürfen sich Schülerin und Schüler nicht in der Pausenhalle aufhalten

6.4
Zu Beginn der Vormittagspausen verlassen alle Schüler/-innen der Sekundarstufe I unverzüglich das Schulgebäude durch dieselben Türen, durch die sie das Schulgebäude betreten; sie führen hier die Unterrichtsmaterialien mit, die sie für den folgenden Unterricht in einem Fachraum benötigen.

Schülerinnen und Schüler der Gymnasialen Oberstufe dürfen sich im Schulgebäude frei bewegen.

6.5
In den Vormittagspausen ist der Aufenthalt im Eingangsbereich der Lehrerzimmer nur erlaubt, wenn Schülerinnen und Schüler Lehrkräfte in besonders dringenden Fällen sprechen müssen. Über die Dringlichkeit entscheidet die Aufsicht; die Eingänge der Lehrerzimmer dürfen nicht blockiert werden.

6.6
Das Schulgelände darf in den Vormittagspausen von den Schülern/Schülerinnen der Sekundarstufe I nicht verlassen werden.

Das Schulgelände hinter der 3-fach-Turnhalle steht in den Pausen als Aufenthaltsbereich für Schülerinnen und Schüler nicht zur Verfügung.

6.7
Bei Schlechtwetterpausen, die in der Regel per Durchsage bekannt gegeben werden, verlassen die Schüler/-innen der Sek I -wie sonst in den Pausen üblich- ihre Unterrichtsräume und Flure und halten sich im überdachten Gebäudebereich des Erdgeschosses (Foyer, Flur vor der Pausenhalle, Pausenhalle) auf.

Im Abzweig Brembergstraße bleiben die Schüler/-innen in der Regenpause bei geöffneten Türen in den Klassenräumen.

7. Verhalten während des Unterrichtes


Ob eine Unterrichtsstunde so abläuft, dass sich alle Beteiligten wohl fühlen und sinnvoll arbeiten können, hängt vor allem vom Verhalten jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers ab.

Die Einhaltung folgender Regeln führt zu geordnetem Unterricht:

7.1
Schülerinnen und Schüler dürfen während des Unterrichts kein Kaugummi kauen.

7.2
Schülerinnen und Schüler dürfen während des Unterrichts keine Kappen tragen.

7.3
Schülerinnen und Schüler müssen während des Unterrichts ihre Jacken/Mäntel ausziehen.

7.4
Der Unterricht beginnt an aufgeräumten Tischen

7.5
Wenn die Lehrkraft den Unterrichtsraum betritt, begeben sich alle Schüler/-innen auf ihren Platz, werden ruhig und stellen sämtliche Tätigkeiten (z.B. Essen und Trinken) ein, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Nach der Begrüßung beginnt der Unterricht.

7.6
Wortbeiträge erfolgen nach den auch sonst üblichen Gesprächsregeln:

- nur reden, wenn man dran ist

- anderen, denen das Wort erteilt worden ist, aufmerksam zuhören.

7.7
Niemand verlässt unaufgefordert während des Unterrichtes den Platz (Ausnahmeregelungen für besondere Stunden [Kunst, Arbeitsstunde usw.] werden mit den jeweiligen Lehrkräften vereinbart).

7.8
Wer als Gast in einem fremden Raum ist, muss besonders rücksichtsvoll sein. Niemand vergreift sich, auch nicht im Spaß oder als Streich, am Eigentum von Mitschülern oder Mitschülerinnen.



8. Verhalten in der Mittagspause

8.1
Im Abzweig Brembergstraße finden in der Mittagspause die Arbeitsgemeinschaften statt, an denen die Schüler/-innen nach den festgelegten Regeln teilnehmen. 

8.2
Das Schulgelände an beiden Standorten darf auch während der Mittagspause nicht verlassen werden. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 10. Jahrgangsstufe.

8.2.1
In den Mittagspausen im Stammgebäude ist in anderen Klassen oft gleichzeitig auch Unterricht. Deshalb ist hier besondere Rücksichtnahme notwendig:

Alle Schüler/-innen begeben sich zu Beginn ihrer Mittagspause ruhig in die Freizeitbereiche (dies gilt auch für „Offenen Angebote“ und die Arbeitsgemeinschaften, die in der Mittagspause stattfinden!) Ständiges Hin- und Herlaufen und Herumtoben (z.B. zwischen Teestube und Bibliothek) sind aus den oben genannten Gründen nicht erlaubt.



8.3
In der Mensa:

8.3.1
Alle Schüler/-innen, die in der Mensa etwas essen holen wollen, stellen sich geordnet an der Ausgabetheke an.

8.3.2
Unsere Mensa ist auch ein Raum der Entspannung und Begegnung; wer sich hier aufhält, muss sich entsprechend verhalten! Rücksichtnahme erwarten diejenigen, die in Ruhe ihre Mahlzeit in der Mensa einnehmen wollen.

8.3.3
Der Verzehr von Speisen und Getränken außerhalb der Mensa sollte auf ein Minimum beschränkt werden; ordnungsgemäße Müllentsorgung liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung. Auch der benutzte Sitzplatz in der Mensa ist sauber zu hinterlassen.

8.4
In den Freizeiträumen


Mit der Ausstattung der Freizeiträume (Gesellschaftsspiele, Bücher usw.) muss sorgfältig umgegangen werden. Die Ausleihe erfolgt durch die Hinterlegung eines Schülerausweises. Bei der Rückgabe wird der ausgeliehene Gegenstand nicht einfach zurückgestellt, sondern der Aufsicht vorgezeigt; nach ordnungsgemäßer Rückgabe wird der Schülerausweis zurückgegeben.

9. Nach Unterrichtsschluss

9.1
Schülerinnen und Schüler, deren Unterricht beendet ist, verlassen unverzüglich das Schulgelände.

9.2
Die Fächer in den Klassenräumen dienen hauptsächlich zur Aufbewahrung von Dingen, die man zu Hause nicht benötigt bzw. die schwer zu tragen sind. Deshalb werden die Schultaschen täglich mit nach Hause genommen, damit eventuell benötigte Arbeitsmaterialien auch zu Hause verfügbar sind und Eltern in die schulische Arbeit Einblick nehmen können. Auch in den Schultaschen aufbewahrte Speisen und Getränke sowie benutztes Sportzeug machen diese Regelung unverzichtbar.

9.3
Die Räume sind in ordentlichem Zustand zu verlassen, damit die knapp bemessenen Kräfte des städtischen Reinigungsdienstes sinnvoll für die wirklich notwendigen Arbeiten genutzt werden können. Also

· Stühle hochstellen,

· Fenster schließen

· Tafel säubern

· fegen usw.!

Hierzu trägt die ganze Lerngruppe bei. Die Hauptverantwortung trägt der eingeteilte Ordnungsdienst.

9.4
Besonders gewissenhaft haben sich Lerngruppen zu verhalten, deren Unterricht schon vor der letzten Stunde des Tages endet. Sie prüfen, ob in diesem Raum tatsächlich noch Unterricht stattfindet; im Zweifelsfall ist so zu verfahren (s. Punkt 9.3), als wäre es die letzte Stunde gewesen

Diese Schul- und Hausordnung ist am 1. Februar 1995 in Kraft getreten; die hier vorliegende Fassung vom 16.04.2007 enthält die Änderungsbeschlüsse der Schulkonferenz vom 18.09.2007  (kursiv und fett gedruckt).
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